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BIC: HELADEFFXXX
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Antrag wurde elektronisch übermittelt: ja (AEA)

Antrags-Nr.
nein (Antrag)
Zuleitung Fachbereich

Versicherungsvorschlags-Nr.

Antrag auf eine SV VereinsPolice
(Vereine/Vereinigungen, Selbsthilfegruppen, Initiativen)

Neuantrag

Partner-Nr.

Ersatzantrag

zu Versicherungs-Nr.

Änderungsantrag

zu Versicherungs-Nr. Beginn Versicherungsdauer mittags 12 Uhr am

Vorläufige Deckung*)

vom bis Ablauf mittags 12 Uhr am Hauptfälligkeit

Antragsteller

Herr Frau Firma

Titel

Laufzeit
5 Jahre (10 % Dauernachlass)

3 Jahre (10 % Dauernachlass)

1 Jahr (kein Dauernachlass)

Vorname, Name Name 2

Zahlungsweise (Ratenzuschlag in %)

Adresszusatz
jährlich

1/4jährlich (5 %)

1/2jährlich (3 %)

monatliche Abbuchung (5 %) einmalig

Straße, Haus-Nr. Einzugsermächtigung

Die Beiträge sollen durch die SV Gebäudeversicherung AG
bis auf Widerruf per SEPA-Lastschriftmandat von meinem
Konto eingezogen werden.

ja nein

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum Telefon privat**) Telefon mobil**) Konto-Nr. oder IBAN

Staatsangehörigkeit**) Telefon geschäftlich**) Telefax**) Bankleitzahl oder BIC

E-Mail-Adresse Sparkasse/Bank, Ort

De-Mail-Adresse E-Postbrief-Adresse Name, Anschrift Kontoinhaber (falls nicht mit dem Antragsteller identisch)

Wind & Wetter

ja nein

E-Mail-Adresse Wind & Wetter Telefon mobil Wind & Wetter

Ausgeübter Beruf Selbstständig

ja nein

Tarifgruppe

Normal FDL ÖD

Arbeitgeber

*)

**)

Vorläufiger Versicherungsschutz besteht nur, soweit vom Versicherer schriftlich bestätigt (weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Hinweisen und Verbraucherinformationen)

Freiwillige Angabe, die für Rückfragen und zur Beratung oder statistischen Zwecken erhoben wird

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Versicherungsvorschlags-/Antragsfragen Ihre gesetzlichen Anzeigepflichten. Einzelheiten hierzu
und zu den Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung finden Sie gesondert im Anhang des Antragsformulars. Bitte lesen Sie den
Anhang vor Beginn der Beantwortung der nachfolgenden Fragen durch. Die Kenntnisnahme der dortigen Belehrung bestätigen Sie mit der
Unterschrift am Ende dieses Antrages.
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Individuelle Vereinbarungen/Bemerkungen

Abstimmung erfolgte mit Sachbearbei-
ter

Vorname, Name, Abteilung

Vorversicherung

Bestehen oder bestanden für den Versicherungsnehmer/Versicherten bzw. dessen/deren Vorgängergesellschaft
für die zu versichernden Sachen oder Vermögenswerte bereits entsprechende Zelt- oder Landkaskoversiche-
rungen oder für das zu versichernde Risiko bereits eine Haftpflicht- oder Unfallversicherung?

Bitte geben Sie auch länger zurückliegende und bei anderen Gesellschaften bestandene Vorversicherungen an.
Sofern für die Beantwortung nicht genügend Platz vorhanden ist, verwenden Sie bitte ein Anlagenblatt.

ja nein

Sparte Versicherer Versicherungs-Nr.

Kündigung durch

Versicherungsnehmer Versicherer ungekündigt Rücktritt

Kündigung zum/Vertragsablauf am

Wurde bei einer anderen Versicherungsgesellschaft Versicherungsschutz in dem genannten Umfang beantragt? ja nein

Versicherer

und/oder abgelehnt? ja nein

Vorschäden

Sind in den letzten fünf Jahren zu den zu versichernden Risiken Schäden eingetreten?

Bitte geben Sie auch nicht ersatzpflichtige oder bisher nicht versicherte Schäden an.
Sofern für die Beantwortung nicht genügend Platz vorhanden ist, verwenden Sie bitte ein Anlagenblatt.

ja nein

Sparte Versicherer Versicherungs-Nr.

Schadenursache Schadentag Schadenhöhe

EUR

Hinweis:
Über diesen Antrag können Vereinigungen mit einer Haushaltssumme bis 1.000.000 EUR versichert werden. Die Haushaltssumme entspricht allen
Einnahmen des Vereins durch Beiträge, Spenden, Lizenzrechte sowie Miet- und Pachteinnahmen. Nicht versichert werden können Vereinigungen,
die stationäre Einrichtungen (z. B. Kindergärten, Heime und Schwimmbäder) oder ein Gewerbe bzw. eine sonstige Unternehmung betreiben; Verei-
nigungen, die ärztliche Tätigkeiten oder Tätigkeiten des medizinischen Hilfsgewerbes ausüben; Hundezucht- und Hundedressurvereine, Schützen-
und Jagdvereine, Luftfahrtvereine sowie Reit- und Fahrvereine.

Baustein 1 - Vereins-Haftpflichtversicherung Jahresbeitrag zuzüglich Versicherungsteuer - bitte ankreuzen -

Haushaltssumme

Versicherungssummen ¹ bis
100.000 EUR

bis
300.000 EUR

bis
500.000 EUR

bis
1.000.000 EUR

3.000.000 EUR
500.000 EUR

pauschal für Personenschäden und/oder Sachschäden
für Vermögensschäden

95,00 EUR 118,80 EUR 154,40 EUR 200,70 EUR

5.000.000 EUR
500.000 EUR

pauschal für Personenschäden und/oder Sachschäden
für Vermögensschäden

109,30 EUR 136,60 EUR 177,60 EUR 230,90 EUR

10.000.000 EUR
500.000 EUR

pauschal für Personenschäden und/oder Sachschäden
für Vermögensschäden

131,20 EUR 163,90 EUR 213,10 EUR 277,00 EUR

Einschluss von Tätigkeitsschäden (Höchstersatzleistung 100.000 EUR) 168,00 EUR

¹ Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen.

Baustein 2 - Veranstalter-Haftpflichtversicherung
Abschluss ist nur in Verbindung mit einer Vereins-Haftpflichtversicherung möglich. Ausgenommen sind Großveranstaltungen (z. B. Stadtfeste, Public Viewing, Konzerte)
mit mehr als 3.000 Besuchern täglich. Versicherungsschutz hierfür muss besonders beantragt werden.

Jahresbeitrag zuzüglich Versicherungsteuer - bitte ankreuzen -

Haushaltssumme

Versicherungssummen (analog Baustein 1) ¹ bis
1.000.000 EUR

3.000.000 EUR
500.000 EUR

pauschal für Personenschäden und/oder Sachschäden
für Vermögensschäden 220,00 EUR

5.000.000 EUR
500.000 EUR

pauschal für Personenschäden und/oder Sachschäden
für Vermögensschäden 253,00 EUR

10.000.000 EUR
500.000 EUR

pauschal für Personenschäden und/oder Sachschäden
für Vermögensschäden 303,60 EUR

¹ Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen.



93-418-0516 - Seite 3 von 6

Baustein 3 - Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
Jahresbeitrag zuzüglich Versicherungsteuer - bitte ankreuzen -

Haushaltssumme

Versicherungssummen ¹
je Versicherungsfall

bis
100.000 EUR

bis
300.000 EUR

bis
500.000 EUR

bis
1.000.000 EUR

25.000 EUR 90,00 EUR 112,50 EUR --- ---

50.000 EUR 130,00 EUR 162,50 EUR --- ---

100.000 EUR 200,00 EUR 250,00 EUR 325,00 EUR 420,00 EUR

250.000 EUR 320,00 EUR 400,00 EUR 520,00 EUR 672,00 EUR

500.000 EUR 448,00 EUR 560,00 EUR 728,00 EUR 941,00 EUR

¹ Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen.

Baustein 3 und 4 - Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit Höherdeckung für Organe (D&O-Versicherung)

Versicherungssummen ¹

je Versicherungsfall

Jahresbeitrag zuzüglich Versicherungsteuer - bitte ankreuzen -

Haushaltssumme

Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung

(Grunddeckung)

Höherdeckung für Organe
im Anschluss an die Grunddeckung

(D&O-Versicherung)

bis
100.000 EUR

bis
300.000 EUR

bis
500.000 EUR

bis
1.000.000 EUR

25.000 EUR 100.000 EUR 210,00 EUR 263,00 EUR --- ---

50.000 EUR 125.000 EUR 220,00 EUR 275,00 EUR --- ---

100.000 EUR 150.000 EUR 290,00 EUR 363,00 EUR 471,00 EUR 609,00 EUR

250.000 EUR 250.000 EUR 416,00 EUR 520,00 EUR 676,00 EUR 874,00 EUR

500.000 EUR 500.000 EUR 582,00 EUR 728,00 EUR 946,00 EUR 1.223,00 EUR

¹ Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen

Bitte beantworten Sie zu Baustein 3 und 4 folgende Fragen:

Falls eine der folgenden Fragen mit NEIN beantwortet wird, sind weitergehende Fragen des Versicherers zu beantworten und zusätzliche Risikoun-
terlagen einzureichen. Der Antragsteller erklärt, dass

1. sein satzungsgemäßer oder tatsächlicher Zweck nicht in der Familienvermögensverwaltung, der Erbringung von
Rechts- oder Steuerberatenden oder Wirtschaftsprüferdiensten, der Verwaltung von Vermögen oder Kassen zur
Altersversorgung oder der Gewinnerzielung besteht;

ja nein

2. in der Vergangenheit gegen zu versichernde Personen keine Schadenersatzansprüche gestellt worden sind, die
unter die Deckung dieser Versicherung fallen könnten.

ja nein

3. Erklärung zur Rückwärtsversicherung: Dem Verein / der Vereinigung und den zu versichernden Personen sind
keine potentiellen Pflichtverletzungen bekannt, die zu einem Versicherungsfall unter der beantragten Versiche-
rung führen können.

ja nein

Baustein 5 - Vereins-Unfallversicherung für Vereinigungen ohne überwiegenden Sportbetrieb

Versichert sind alle aktiven und passiven Mitglieder sowie Nichtmitglieder als Helfer bei Veranstaltungen (ohne Wegerisiko). Die Beitragsberech-
nung erfolgt jedoch nur nach Anzahl der aktiven Mitglieder.

Versicherte Leistungen - bitte ankreuzen - Versicherungssummen
Jahresbeitrag je aktivem Mitglied

zuzüglich Versicherungsteuer

Invalidität mit Mehrleistung ab 90 %
bei Vollinvalidität
Todesfallleistung
Bergungskosten

30.000,00 EUR
60.000,00 EUR

5.000,00 EUR
50.000,00 EUR

2,75 EUR

Zuschlag erweitertes Krankenhaustagegeld 10,00 EUR 1,00 EUR

Invalidität mit Mehrleistung ab 90 %
bei Vollinvalidität
Todesfallleistung
Bergungskosten

50.000,00 EUR
100.000,00 EUR

5.000,00 EUR
50.000,00 EUR

4,35 EUR

Zuschlag erweitertes Krankenhaustagegeld 10,00 EUR 1,00 EUR

Der Jahresmindestbeitrag beträgt 40,00 EUR zuzüglich Versicherungsteuer.

Anzahl der aktiven Mitglieder Beitragssatz

EUR

Beitrag insgesamt

EUR
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Baustein 6 - Zeltversicherung für Festzelte einschl. Mobiliar sowie dem An- und Abtransport

- bitte ankreuzen -

Jahresbeitrag je 1.000 EUR
Versicherungssumme

zuzüglich Versicherungsteuer Bitte Versicherungssumme eintragen

Versicherungssumme Zelt - Neuwert 44,00 EUR EUR

Versicherungssumme Mobiliar³ - Zeitwert 44,00 EUR EUR

Der Jahresmindestbeitrag beträgt 75,00 EUR zuzüglich Versicherungsteuer.

³ Bühne, Tische, Bänke, Stühle und Fußboden

Baustein 7 - Landkaskoversicherung für Toiletten- und Schankwagen sowie Geschirrmobile

- bitte ankreuzen -

Jahresbeitrag je 1.000 EUR
Versicherungssumme

zuzüglich Versicherungsteuer Bitte Versicherungssumme eintragen

 Versicherungssumme Toilettenwagen ⁴- Neuwert 40,00 EUR EUR

 Versicherungssumme Schankwagen ⁴- Neuwert 40,00 EUR EUR

 Versicherungssumme Geschirrmobil ⁴- Neuwert 40,00 EUR EUR

Der Jahresmindestbeitrag beträgt 75,00 EUR zuzüglich Versicherungsteuer

⁴ Es gilt ein Selbstbehalt von 125,00 EUR je Schadensfall.

Beitragsberechnung

Baustein 1 - Vereins-Haftpflichtversicherung EUR

Baustein 2 – Veranstalter-Haftpflichtversicherung EUR

Baustein 3 - Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung EUR

Baustein 3 und 4 - Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit Höherdeckung für Organe
(D&O-Versicherung) EUR

Baustein 5 - Vereins-Unfallversicherung EUR

Baustein 6 - Zeltversicherung EUR

Baustein 7 - Landkasko-Versicherung EUR

Zwischensumme EUR

abzüglich Bündelnachlass von
10 % bei Abschluss von 3 Bausteinen bzw. 20 % bei mindestens 4 Bausteinen. EUR

Zwischensumme EUR

abzüglich Dauernachlass von 10 % bei einer Vertragslaufzeit von 3 bzw. 5 Jahren EUR

Zwischensumme EUR

zuzüglich jeweiliger gesetzlicher Versicherungsteuer EUR

Jahresbeitrag EUR
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Schlusserklärung

Die Versicherungsvorschlags-/Antragsfragen wurden mir, sofern ich sie nicht selbst schriftlich beantwortet habe, in vollem Umfang vorgelesen. Den
Inhalt habe ich uneingeschränkt verstanden. Die Versicherungsvorschlags-/Antragsfragen wurden von mir vollständig und wahrheitsgemäß beant-
wortet. Über die hier schriftlich festgehaltenen Antworten hinaus habe ich keine weiteren Angaben gegenüber dem Vermittler, weder schriftlich
noch mündlich, gemacht.

Mir ist bekannt, dass unvollständige oder nicht wahrheitsgemäße Angaben den Versicherungsschutz gefährden. Eine ausführliche Belehrung habe
ich durch die beiliegende Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht erhalten. Der bean-
tragte Versicherungsschutz soll ggf. vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Sofern ich dies nicht wünsche, gebe ich dies unter "Besondere Verein-
barungen" an. Nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) können Sie diese Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Eine ausführli-
che Belehrung über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen des Widerrufs finden Sie unter den beigefügten Allgemeinen Hinweise, Verbraucherin-
formationen und Widerrufsbelehrung.

Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers (Antragstellers) Unterschrift des Beraters

Vertragsgrundlagen sowie datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen zu Werbung und Beratung/
Informationsübersicht

- Allgemeine Informationen zu Ihrem Versicherungsvertrag (AIB)

- Sanktionsklausel

- Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen zu Werbung und Beratung

- Datenschutzhinweise

- Dienstleisterliste

Vertragsgrundlagen zur Haftpflichtversicherung

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (SVAHB 2012)
- Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung (BBVerm)

Besondere Bedingungen zur Vereins-Haftpflichtversicherung

- Risikobeschreibung, Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von Vereinen (RBE Vereine Top)

- Besondere Vereinbarung zum Einschluss von Tätigkeitsschäden in die Vereins-Haftpflichtversicherung

Besondere Bedingungen zur Veranstalter-Haftpflichtversicherung

- Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Mitversicherung von Veranstaltungen mit Zusatzrisiken in der
Vereins-Haftpflichtversicherung

Vertragsgrundlagen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Baustein 3 und 4)

- Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung von Vermögensschäden (AVB)
- Besondere Bedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Freizeit-, Kultur- und Sportvereine

Vertragsgrundlagen zur Unfallversicherung

- Allgemeine Bedingungen für die SV Unfallversicherung (SVAUB 2014)
- Besondere Bedingungen für Mehrleistungen bei einem Invaliditätsgrad ab 90 % (BB Mehrleistungen), Fassung September 2014
- Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung

Vertragsgrundlagen zur Zeltversicherung

- Allgemeinen Bedingungen für die Ausstellungsversicherung 1998 / 2008 (AVB Ausstellung)

Vertragsgrundlagen zur Landkaskoversicherung

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Kaskoversicherung von Landfahrzeugen ohne eigenen Antrieb

Diese Hinweise, Einwilligungen und Erklärungen sind beigelegt und wichtiger Bestandteil des Vertrages; Sie machen diese mit Ihrer Unterschrift
zum Inhalt des Versicherungsvorschlages/Antrages.
Eine Mehrfertigung des Versicherungsvorschlages/Antrages wird Ihnen nach Unterzeichnung ausgehändigt.
Sie können der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und/oder der Markt- und Meinungs-
forschung jederzeit widersprechen.

Mitteilungsbestätigung

Ich bestätige hiermit, dass mir die Vertragsgrundlagen einschließlich der Versicherungsbedingungen sowie die Informationen nach der VVG Infor-
mationspflichtenverordnung in Textform übermittelt worden sind. Diese Unterlagen sind in der Informationsübersicht im Einzelnen benannt.

Datum Unterschrift
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Produktionsstatistikleiste Art des Abschlusses

Nr. Abschlussvermittler (AV) Gemeinschaftsgeschäft SPK - AD 1

Nr. Unterabschlussvermittler (UAV)/Kundenberater (KB) Eigengeschäft Außendienst (AD) 2

Nr. Bestandsbetreuer (BV) Alleingeschäft Sparkasse (SPK) 3

Nr. Unterbestandsbetreuer (UBV) Es handelt sich nicht um Folgeberatung i. S. der Definition, sofern als Art
des Abschlusses "Eigengeschäft AD" angegeben ist.

Nr. Nebenvermittler (NV1)/Spk-MA (SNV 1)

Nr. Nebenvermittler (NV2)/Spk-MA (SNV 2) Folgeberatung

Nr. Vertriebsunterstützung (SPB/DBV bAV) Art des Geschäfts

Region

SPK Merkmale S Süd N Nord

Personennummer Baden-Württemberg BW

Org.-Nr./OE-Nr. Hessen HS

Org.-Nr. LBBW 9 0 1 0 0 Rheinland-Pfalz RP

IN-Nr. Thüringen TH
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Allgemeine Hinweise, Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung 

 
Vorläufiger Versicherungsschutz 
- wird zu den für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen, Zusatzbedingungen und Er-

läuterungen und Klauseln in der derzeit gültigen Fassung erteilt 

- besteht nur, soweit vom Versicherer schriftlich bestätigt 

- endet unabhängig von der vereinbarten Dauer zu dem Zeitpunkt, zu dem nach dem Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige 
Deckung - auch bei einem anderen Versicherer - gleichartiger Versicherungsschutz besteht (§ 52 Absatz 1 S. 1, Absatz 2 VVG) 

-  endet unabhängig von der vereinbarten Dauer zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der Beitragszahlung für den Hauptvertrag 
oder den weiteren Vertrag über den Vorläufigen Versicherungsschutz in Verzug gerät (§ 52 Absatz 1 S. 2 VVG) 

- endet unabhängig von der vereinbarten Dauer, wenn der Hauptvertrag mit dem Versicherer, der den Vorläufigen Versicherungsschutz gewährt hat, 
nicht zustande kommt, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung nach § 8 VVG widerruft oder nach § 5 Absatz 1 und 2 VVG seinen 
Widerspruch erklärt (§ 52 Absatz 3 VVG), mit Zugang der jeweiligen Erklärung 

- kann, soweit der Vorläufige Versicherungsschutz nicht befristet ist, von beiden Seiten fristlos gekündigt werden. Die Kündigung des Versicherers 
wird zwei Wochen nach Zugang wirksam (§ 52 Absatz 4 VVG) 
 

Die Aushändigung der Vertragsbestimmungen und der Informationen nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 2 
erfolgt bei Versicherungsverträgen, die nicht im Rahmen des Fernabsatzes abgeschlossen werden, nur auf Aufforderung des Versicherungsnehmers, 
spätestens werden diese Unterlagen mit dem Versicherungsschein übermittelt. 
 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Abschluss eines entsprechenden Vertrages (vorläufige Deckung oder Hauptvertrag) bei einem anderen 
Versicherer mitzuteilen. 

 
Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 
Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an: 
 

SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 
Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 
 

Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 0711 898-109 
 

Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende Adresse zu richten: service@sparkassenversicherung.de 

 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf 
die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. 
 

Wie hoch dieser Beitragsanteil ist, können Sie folgendermaßen bestimmen: 
 

Multiplizieren Sie die Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand, mit 1/360 des im Versicherungsschein genannten Jahresbeitrags.  
 

Bei halbjährlicher, vierteljährlicher oder monatlicher Zahlungsweise multiplizieren Sie dementsprechend die Anzahl der Tage, an denen Versicherungs-
schutz bestand, mit 1/180, 1/90 bzw. 1/30 des im Versicherungsschein genannten Halbjahres-, Vierteljahres- bzw. Monatsbeitrags. 
 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch, sowohl von Ihnen als auch von uns, vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat sowie bei Verträgen über Großrisiken im Sinne des  
§ 210 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz.  
 

Widerrufen Sie einen Versicherungsvertrag, durch den ein bereits bei der SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG bestehender Vertrag 
ersetzt oder abgeändert werden soll, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen zu Werbung und Beratung 
 
Im Rahmen der (ganzheitlichen) Beratung sowie bei Anbahnung und Abschluss eines Versicherungsverhält-
nisses werden personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt, um Ihren persönlichen Versiche-
rungsbedarf sowie einen Bedarf an Finanzdienstleistungsprodukten zu ermitteln, insbesondere um konkre-
te Vertragsabschlüsse vorzubereiten, weitere Versicherungsempfehlungen zu unterbreiten und mögliche 
Versorgungslücken aufzuzeigen. Die nachstehenden Einwilligungserklärungen gelten für die (ganzheitliche) 
Beratung unabhängig davon, ob ein Versicherungsvertrag bereits besteht. 
 
Die Erklärungen erstrecken sich ferner auf alle bestehenden Versicherungsverträge bei den Unternehmen 
der SV SparkassenVersicherung1) (nachfolgend: Versicherer). 
 
 

Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten, die bei der (ganzheitlichen) Beratung aufgenommenen Daten, 
sowie meine Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten vom Versicherer und seinen Vermittlern2) 

 
a) zu Zwecken der Beratung und der Mitteilung von Informationen zu Versicherungs- und Finanzdienst-

leistungsprodukten und/oder zur Vereinbarung von Beratungsterminen  
 
b) zu Zwecken der Kundenzufriedenheitsbefragung 
 
c) zu Zwecken der Optimierung der Kundenbeziehung und des Kundenmanagements durch Führung 

einer gemeinsamen Datensammlung 
 
beim Versicherer erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

 
 
Diese Einwilligungserklärungen [a) bis c)] können jederzeit insgesamt oder einzeln und ohne Auswirkung 
auf bestehende Vertragsverhältnisse schriftlich (SV SparkassenVersicherung, Löwentorstraße 65, 
70376 Stuttgart) oder per E-Mail (service@sparkassenversicherung.de) gegenüber dem Versicherer für die 
Zukunft widerrufen werden. Das Recht zum Widerruf haben Sie auch dann, wenn Sie lediglich der Verarbei-
tung und Nutzung der im Rahmen des (ganzheitlichen) Beratungsansatzes erhobenen Daten widersprechen 
möchten. 
 
Der Widerruf kann dazu führen, dass Sie dadurch bestimmte Service-, Informations- oder Beratungsleistun-
gen nicht erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) SV SparkassenVersicherung Holding AG, SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG, SV SparkassenVersicherung Gebäude-

versicherung AG 
2)  Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind deren angestellte und selbstständige Versicherungsvermittler, die in unserem Ge-

schäftsgebiet regional zuständigen Kreditinstitute der Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und 
Rheinland-Pfalz einschließlich der Landesbanken und Landesbausparkassen, sowie deren Vermittler, soweit diese Institute und Per-
sonen mit der Versicherungsvermittlung betraut sind 

 
 
 
SV SparkassenVersicherung, 70365 Stuttgart  Hausanschrift: Löwentorstraße 65, 70376 Stuttgart 
Telefon 0711 898-100  · Telefax 0711 898-109  ·  E-Mail: service@sparkassenversicherung.de  ·  www.sparkassenversicherung.de 
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Datenschutzhinweise: 
  

 

Information zur Verwendung Ihrer Daten  
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss 
des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des Vertragsver-
hältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personen-
bezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt.  
 
Die Versicherungen unserer Versicherungsgruppe sind den "Verhal-
tensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 
die deutsche Versicherungswirtschaft" beigetreten. Diese finden Sie 
im Internet unter www.sparkassenversicherung.de – Rubrik Daten-
schutz; auf Wunsch übersenden wir Ihnen auch gerne einen Aus-
druck. 
 
Diesen Verhaltensregeln haben die zuständigen Datenschutz-
Aufsichtsbehörden zugestimmt und deren Rechtskonformität fest-
gestellt. 
 
Weiter ist auf unserer Internetseite eine Liste der Unternehmen un-
serer Versicherungsgruppe1), die an einer zentralen Datenverarbei-
tung teilnehmen, sowie eine Liste der Auftragnehmer und Dienst-
leister einsehbar. Ferner können Sie dort die Kontaktdaten unseres 
Datenschutzbeauftragten abrufen. 
 
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
verlangen und Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung 
gemäß den Verhaltensregeln geltend machen. 
 
Falls Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an:  
SV SparkassenVersicherung, Löwentorstr. 65 in 70376 Stuttgart // 
service@sparkassenversicherung.de 

Datenaustausch mit anderen Versicherern 
Insbesondere bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von 
Schadenfreiheitsrabatten, z. B. der Schadenfreiheitsklassen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, sowie zur 
Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller oder 
Versicherten ist ein Datenaustausch mit anderen Versicherern mög-
lich. Weitere Sachverhalte sind in Artikel 16 der Verhaltensregeln 
beschrieben.  
 
Hinweis- und Informationssystem 
Die informa HIS GmbH (Rheinstraße 99 in 76532 Baden-Baden) be-
treibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft (HIS).  

Betroffene, deren Daten in HIS gespeichert werden, werden darüber 
informiert. Sie haben das Recht, von informa HIS GmbH Auskunft 
darüber zu erhalten, ob und mit welchen Daten sie im System ge-
speichert sind. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im 
Internet unter www.informa-his.de.  
 
Datenübermittlung an Vermittler 
Im Rahmen der Kooperation zwischen Sparkassen und Vermittlern 
der SV SparkassenVersicherung werden personenbezogene Daten 
zu abgeschlossenen Versicherungsverträgen dem zuständigen 
Vermittler der SV SparkassenVersicherung zur Verfügung gestellt, 
da dieser im Rahmen der Kooperation die Betreuung der Verträge 
übernimmt. Dies erfolgt auch dann, wenn der Kundenkontakt über-
wiegend mit der Sparkasse besteht. Sie können dieser Datenüber-
mittlung widersprechen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  SV SparkassenVersicherung Holding AG, SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG, SV SparkassenVersicherung 

Gebäudeversicherung AG 
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Dienstleisterliste 

(Stand: 01.01.2015) 

1. Konzerngesellschaften mit zentralisierter Bearbeitung von Daten innerhalb der Unterneh-
mensgruppe 

SV SparkassenVersicherung Holding AG (SVH) 

SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG (SVG) 

SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG  (SVL) 

2. Dienstleister, die Datenverarbeitung im Auftrag oder in Funktionsübertragung1) erbringen 
 
Eine Einzelnennung des Dienstleisters erfolgt, wenn die Datenverarbeitung Hauptgegenstand des Auftrags ist. So-
fern nicht bzw. bei nur gelegentlicher Unterstützung sind die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst. 
 

Auftraggeber Dienstleister:  
Einzelnennung / Kategorie 

Aufgabe des Dienstleisters oder Zweck der Daten-
weitergabe 

SVG bzw.  
SVL 

SV SparkassenVersicherung Holding AG Telefon- und Servicedienstleistungen, Marketing, Ver-
trieb, Rechnungswesen, Revision, Rechtsabteilung, 
Allgemeine Verwaltung, Postservice, Rückversiche-
rung 

 SV Informatik GmbH2) IT Dienstleistungen, Softwareentwicklung, Wartung 

 Finanz Informatik Technologie Service 
GmbH & Co. KG2) 

IT Dienstleistungen, Telefoniebetreiber, Rechenzent-
rum, Wartung, Hardware 

 Deutsche Assistance Service GmbH1), 2) Unterstützung bei Assistanceleistungen, Call Center 

 Entsorgungsdienstleister2) Dokumentenvernichtung 

 Wirtschaftsauskunfteien, Adressermittler Adressaktualisierung, Wirtschaftsauskünfte, Recher-
chen, Bonitätsprüfung 

 Kundenservice-Center2) Interne und externe Call-Center, Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsbearbeitung 

 Druckdienstleister2) Druckvorstufe, Druck und Versand 

 Wirtschaftsprüfer1) Jahresabschluss 

 Rechtsanwaltskanzleien1) 2) Prozessführung, Forderungseinzug 

 Assisteure1) 2) Erbringung von Assistanceleistungen im Rahmen des 
Versicherungsschutzes 

 Gesundheitsdienstleister2) Reha-Dienstleister 

 Ärzte2), Gutachter2), Dolmetscher2) Medizinische Untersuchungen, Begutachtungen, Un-
terstützungsdienstleistungen, Risiko- bzw. Schaden-
prüfung 

 Prüfdienstleister Prüfung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen 
in KfZ-Bereich 

 IT-Dienstleister Internet-Dienstleistung (oeV) 

 Rückversicherer1) 2) Rückversicherung, Risikobeurteilung 
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Auftraggeber Dienstleister:  
Einzelnennung /.Kategorie 

Aufgabe des Dienstleisters oder Zweck der Daten-
weitergabe 

 Markt- und Meinungsforschungsinstitute Durchführung von repräsentativen Befragungen sowie 
Kunden/Geschädigten- bzw. Außendienstbefragungen 

 Inkassounternehmen Forderungseinzug 

SVG Handwerksbetriebe, Mietwagen-
unternehmen, Werkstätten1) 

Reparatur, Sanierung 

 Regulierungsbüros1) Schadenregulierung im Ausland 

 Assisteure1) 2) Schadenmanagement, Unfall-/Diebstahl-Assistance 

SVL arvato AG Service-Dienstleister, Zulagenantragsverarbeitung 
AVmG, Rentenbezugsmitteilungen 

 Service-Dienstleister2) Teleinterviewing, Vertragsabwicklung Bausparrisiko-
versicherung, Risikoträger Restkreditversicherung 

 Service-Dienstleister2) Berufskundliche Beratungs- und Reintegrations- bzw. 
Rehabilitationsdienstleister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Eine Funktionsübertragung liegt vor, wenn im Rahmen der Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses personenbezogene 

Daten an einen Dienstleister zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung übermittelt werden. Die Übermittlung unterbleibt nach 
Widerspruch des Betroffenen und Prüfung, wenn das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönli-
chen Situation das Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt. 

 
2) Diese Dienstleister können – sofern für die Abwicklung des Versicherungsverhältnisses erforderlich – gegebenenfalls auch Gesund-

heitsdaten erheben, verarbeiten oder nutzen. 
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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie bzw. die versicherte Person die Versiche-
rungsvorschlags-/Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
geringe Bedeutung beimessen. 
 
Sonderregelung bei personenbezogenen Gefahrumständen in der Unfallversicherung: Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungs-
vermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG in der 
Löwentorstraße 65 in 70376 Stuttgart schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie oder die versicherte Person unrichtige oder unvollständige Anga-
ben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie den folgenden Informationen entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Zugang Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in 
Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

 Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

 
 - weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
 - noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.  

 
2. Kündigung 

 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Ha-
ben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die An-
zeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4.  Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.  

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellver-
treters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 


